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Verordnung über die amtliche Vermessung im 
Kanton Graubünden 

Änderung vom 18. April 2007 

Der Grosse Rat des Kantons Graubünden,  

gestützt auf Art. 32 Abs. 1 der Kantonsverfassung,  
nach Einsicht in die Botschaft der Regierung vom 9. Januar 2007,  

beschliesst: 

I. 
Die Verordnung über die amtliche Vermessung im Kanton Graubünden 
vom 26. Mai 1994 wird wie folgt geändert: 

Art. 33  
Richtet der Bund an die Grenzfeststellung und Vermarkung von Grund-
stücken im Berggebiet einen Beitrag aus, so leistet auch der Kanton einen 
solchen bis zu 60 Prozent der anrechenbaren Kosten, die nach Abzug des 
Bundesbeitrages verbleiben. Die Höhe des Kantonsbeitrages bestimmt die 
Regierung aufgrund der Finanzkraft der Gemeinden. 

Art. 34 Abs. 1 und 2 
1 Der Kanton leistet Beiträge an die Ersterhebung sowie für Massnahmen, 
die infolge von Naturereignissen vorgenommen werden und einer 
Ersterhebung gleichkommen. Die Beiträge richten sich nach der 
Finanzkraft der Gemeinden und betragen 60 bis 80 Prozent der 
anrechenbaren Kosten, die nach Abzug der Bundesbeiträge verbleiben.  
2 Die Beiträge des Kantons an die Erneuerungskosten und an die 
Vermessungskosten infolge Güterzusammenlegungen richten sich  nach 
der Finanzkraft der Gemeinden und betragen 40 bis 60 Prozent der 
anrechenbaren Kosten, die nach Abzug der Bundesbeiträge verbleiben.  

Art. 36 
1 Der Kanton trägt die nach Abzug der Bundesbeiträge verbleibenden 
nicht überwälzbaren Kosten der periodischen Nachführung und 
besonderer Anpassungen von aussergewöhnlich hohem nationalen 
Interesse.  
2 An nicht überwälzbare Kosten für besondere Massnahmen zur Erhaltung 
der Vermessungen leistet der Kanton den Gemeinden, entsprechend ihrer 
Finanzkraft, Beiträge bis zu 60 Prozent der anrechenbaren Kosten.  
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II. 
Die Regierung bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Teilrevi-
sion. 

 


